
Satzung der Zeidner Nachbarschaft 
 
Präambel: 
Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT wurde im Jahre 1953 als loser Zusammenschluss von Gleichgesinnten aus dem gemeinsamen 
Heimatort Zeiden/Siebenbürgen gegründet. Ziel dieser Vereinigung war es, den Kontakt mit Nachbarn und Freunden aus 
der alten Heimat auch in der Fremde aufrechtzuerhalten. Diese Satzung der Zeidner Nachbarschaft ist eine Überarbei-
tung der bisher nur in handschriftlicher Form vorliegenden Fassung, die seit vielen Jahren in Kraft ist.  
 
 
§ 1 Name und Sitz 
 
1. Der Verein führt den Namen „Zeidner Nachbar-

schaft“. 
2. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT hat ihren Sitz am Wohn-

ort des jeweiligen Nachbarvaters (Vorsitzender). 
3. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT ist die Heimatortsge-

meinschaft (HOG) der ehemaligen deutschen Be-
wohner (Siebenbürger Sachsen) aus Zeiden (ru-
mänisch Codlea, ungarisch Feketehalom) in Sie-
benbürgen/Rumänien. 

4. Regionale Zusammenschlüsse, als Teil der ZEIDNER 

NACHBARSCHAFT, sind – in Abstimmung mit dem 
Vorstand der ZEIDNER NACHBARSCHAFT – möglich. 

 
 
§ 2 Zweck und Ziel 
 
1. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT ist ein ideeller Verein 

ohne politische Bindung. Sie verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und 
ist selbstlos tätig. 

2. Zu den Zielsetzungen der Nachbarschaft zählen: 
2.1 Alle ehemaligen deutschen Bewohner (hier Lands-

leute) von Zeiden in Deutschland, Österreich und 
anderen Ländern zu erfassen, den Kontakt unter-
einander zu fördern, zu stärken und zu erhalten. 

2.2 Die Verbindung zur Heimatgemeinde aufrechtzu-
erhalten und den Kontakt zu den dort lebenden 
Landsleuten zu pflegen und zu fördern. 

2.3 Die Hilfestellung für bedürftige Landsleute. 
2.4 Die Unterstützung der evangelischen Kirchenge-

meinde A.B. in Zeiden. 
2.5 Unterstützung bei Pflege und Erhalt der Zeidner 

evangelischen Kirche und Kirchenburg, einschließ-
lich des Glockenturms und der im Besitz der  
evangelischen Kirche befindlichen Gebäude, so-
wie Mithilfe bei Pflege und Unterhalt des evange-
lischen Friedhofs in Zeiden. 

2.6 Die Dokumentation (Erfassung, Aufarbeitung, 
Bewahrung) und Veröffentlichung der Geschichte 
von Zeiden. 

2.7 Die Pflege und Förderung des kulturellen Erbes, 
der Bräuche, der Tracht und der Kunst der Sie-
benbürger Sachsen, speziell aus Zeiden. 

3. Zur Erreichung der vorgenannten Ziele arbeitet 
die ZEIDNER NACHBARSCHAFT mit Einrichtungen zu-
sammen, die sich ebenfalls diesen Aufgaben wid-
men, insbesondere mit der „Landsmannschaft der 
Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.“ und 
dem „Hilfskomitee der Siebenbürger Sachsen im 
Diakonischen Werk der EKD“. 

4. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT arbeitet aktiv mit ande-
ren siebenbürgisch-sächsischen Heimatortsge-
meinschaften (HOG) zusammen und ist Mitglied 
des Verbandes der siebenbürgisch-sächsischen 
Heimatortsgemeinschaften e.V. 

5. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT ist Mitglied im „Arbeits-
kreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg 
e.V.“ und im Verein „Freunde und Förderer der 
Siebenbürgischen Bibliothek e.V.“ und unterstützt 
deren Ziele. 

 
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied der ZEIDNER NACHBARSCHAFT kann jeder 

ehemalige und jetzige deutsche Bewohner von 
Zeiden werden sowie alle Freunde unserer Hei-
matstadt, die die Ziele der ZEIDNER NACHBARSCHAFT 
unterstützen und die Satzung anerkennen. 

2. Familienmitgliedschaft: Ehegatten eines eingetra-
genen Mitgliedes können auf Wunsch ohne eige-
nen Beitrag Mitglied der ZEIDNER NACHBARSCHAFT 
werden. Kinder eines Mitgliedes können ebenfalls 
beitragsfreies Mitglied werden solange sie noch in 
Ausbildung sind und das 27. Lebensjahr noch nicht 
erfüllt haben. 

3. Die Beitrittserklärung kann schriftlich oder münd-
lich an den Vorstand erfolgen. 

 
 



§ 4 Mitgliedsbeitrag 
 
1. Es ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag zu entrich-

ten. Der Beitrag ist eine Bringschuld. 
2. Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederver-

sammlung festgelegt. 
3. Der Beitrag ist jährlich, bis spätestens Ende De-

zember, zu entrichten. 
4. Das Geschäftsjahr umfasst in der Regel drei Ka-

lenderjahre. 
5. Der geleistete Beitrag berechtigt zum Bezug der 

Vereinsnachrichten „Zeidner Gruß“. Dieser er-
scheint in der Regel zweimal jährlich. 

6. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mit-
arbeit in der ZEIDNER NACHBARSCHAFT ist ehrenamt-
lich. 

7. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 

 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder haben das Recht: 
1.1 an den Versammlungen teilzunehmen, 
1.2 bei Beschlüssen und Wahlen das Stimmrecht aus-

zuüben und 
1.3 bei Wahlen zu kandidieren und gewählt zu wer-

den. 
2. Die Mitglieder haben die Pflicht: 
2.1 das Ansehen der ZEIDNER NACHBARSCHAFT zu wahren, 
2.2 die Beschlüsse und Weisungen der Organe und der 

Satzung zu beachten und 
2.3 den Beitrag fristgerecht zu entrichten. 
3. Es ist Ehrenpflicht, an den Veranstaltungen der 

ZEIDNER NACHBARSCHAFT teilzunehmen. 
 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt außer durch Tod: 
1.1 durch Austritt. 
1.2 durch Ausschluss. Auf Beschluss des Vorstandes 

kann ein Mitglied der ZEIDNER NACHBARSCHAFT ausge-
schlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn:  

1.2.1 das Mitglied ohne anerkannte Gründe seinen Jah-
resbeitrag länger als drei Jahre schuldig bleibt. 

1.2.2 ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Inte-
ressen des Vereins verletzt.  

1.3 Vor der Beschlussfassung muss der Vorstand dem 
Mitglied Gelegenheit zu mündlicher oder schriftli-
cher Stellungnahme geben. 

2. Wiederaufnahme ist gemäß § 3 möglich. 
3. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen auch 

die Rechte und Pflichten des Mitgliedes. 
 
 
§ 7 Organe der Zeidner Nachbarschaft 
 
Die Organe der Zeidner Nachbarschaft sind: 
 
1. Der Gesamtvorstand. Zu ihm gehören:  
1.1 Der geschäftsführende Vorstand. Er leitet die 

ZEIDNER NACHBARSCHAFT, verwaltet das Vermögen 
der Nachbarschaft und führt die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung aus. Er besteht aus: 

1.1.1 dem Nachbarvater,  
1.1.2 bis zu vier Stellvertretern,  
1.1.3 dem Kassenwart, der die Bankgeschäfte tätigt und 

für diese zeichnungsberechtigt ist. 
1.2 Der Schriftführer. 
1.3 Die durch den Vorstand für besondere Aufgaben 

berufenen Referenten und Beisitzer. 
1.4 Die vorangegangenen Nachbarväter. 
1.5 An den Vorstandssitzungen können auf Einladung 

des Vorsitzenden auch teilnehmen: der amtieren-
de Kurator der evangelischen Kirchengemeinde 
A.B. in Zeiden sowie die Redakteure des „Zeidner 
Gruß“. Sie sind nicht Mitglieder des Gesamtvor-
stands der ZEIDNER NACHBARSCHAFT. 

2. Die Mitgliederversammlung. 
2.1 Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ 

der ZEIDNER NACHBARSCHAFT. Sie setzt sich aus den 
Mitgliedern der ZEIDNER NACHBARSCHAFT zusammen 
und beschließt alle grundsätzlichen Fragen der 
ZEIDNER NACHBARSCHAFT. Die Mitgliederversammlung 
ist insbesondere zuständig für: 

2.1.1 die Entgegennahme des Rechenschafts-, des Kas-
sen- und des Kassenprüferberichts von Vorstand, 
Kassenwart und Kassenprüfer, 

2.1.2 die Entlastung des Vorstands und des Kassen-
warts, 

2.1.3 die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vor-
stands und der Kassenprüfer, 

2.1.4 die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages und 
2.1.5 die Beschlussfassung über Änderungen der Sat-

zung und über die Auflösung des Vereins. 
2.2 Die Mitgliederversammlung tagt am „Richttag“, in 

der Regel im Abstand von drei Jahren. Außeror-
dentliche Mitgliederversammlungen können je-
derzeit einberufen werden: 

2.2.1 auf Beschluss des Vorstandes oder 



2.2.2 auf Antrag von mindestens einem Viertel der 
Mitglieder. Die Mitgliederversammlung muss in-
nerhalb von drei Monaten nach der Antragstellung 
stattfinden. 

2.3 Einberufung der Mitgliederversammlung: 
2.3.1 Die Mitgliederversammlung ist vom Nachbarvater 

mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen einzu-
berufen. Die Einladung erfolgt mittels einfachen 
Rundschreibens oder durch Bekanntmachung im 
„Zeidner Gruß“. Die Frist beginnt mit dem auf 
den Versand des Rundschreibens bzw. des „Zeid-
ner Gruß“ folgenden Tag.  

2.3.2 Die Einladung gilt dem Mitglied als zugegangen, 
wenn sie an die letzte vom Mitglied der ZEIDNER 

NACHBARSCHAFT angegebene Adresse gerichtet ist. 
2.3.3 Die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung ist 

gleichzeitig mitzuteilen.  
2.3.4 Die Mitgliederversammlung wird vom Nachbarva-

ter, im Verhinderungsfall von einem seiner Stell-
vertreter oder einem anderen Vorstandsmitglied 
geleitet. 

2.3.5 Anträge, über die in der Mitgliederversammlung 
entschieden werden soll, müssen dem Vorstand in 
schriftlicher Form mit Begründung vorliegen. 

2.4 Beschlussfähigkeit der Versammlung: 
2.4.1 Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederver-

sammlung ist beschlussfähig. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme. 

2.5 Abstimmmodalitäten: 
2.5.1 Stimmberechtigt sind nur eingetragene Mitglieder 

der ZEIDNER NACHBARSCHAFT, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. 

2.5.2 Die Abstimmung in der Mitgliederversammlung 
erfolgt durch Handzeichen.  

2.5.3 Auf Antrag auch nur eines der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder, eine geheime Ab-
stimmung durchzuführen, ist diese zwingend not-
wendig.  

2.5.4 Wenn nicht anders festgelegt, genügt einfache 
Stimmenmehrheit der stimmberechtigten anwe-
senden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Nachbarvaters. 

2.5.5 Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 
2.5.6 Briefwahl ist ausgeschlossen. 
2.6 Über die in der Mitgliederversammlung gefassten 

Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen.  
2.6.1 In der Niederschrift sind Ort, Datum und Zeit der 

Versammlung sowie das jeweilige Abstimmungs-
ergebnis festzuhalten. 

2.6.2 Die Niederschrift ist vom Nachbarvater und vom 
Wahlleiter zu unterzeichnen.  

2.6.3 Jedes Mitglied ist berechtigt die Niederschrift 
einzusehen. 

2.6.4 In der nächstfolgenden Ausgabe des „Zeidner 
Gruß“ ist über die Mitgliederversammlung aus-
führlich zu berichten. 

3. Die Kassenprüfer. 
3.1 Zwei Kassenprüfer führen jährlich eine Kassenprü-

fung durch, bei der ein Prüfbericht zu erstellen 
ist. Im Falle ihrer Verhinderung übernehmen die 
Ersatzkassenprüfer diese Aufgabe. 

3.2 Unregelmäßigkeiten werden umgehend dem Nach-
barvater und seinen Stellvertretern zur Kenntnis 
gebracht. 

 
 
§ 8 Vertretung der Zeidner Nachbarschaft 
 
1. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT wird in allen Angele-

genheiten, in denen sie wie ein rechtsfähiger 
Verein handelt, durch den Nachbarvater und seine 
Stellvertreter vertreten (Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB). Hierbei wird die ZEIDNER NACHBARSCHAFT 
jeweils durch den Nachbarvater allein oder durch 
zwei Stellvertreter gemeinsam vertreten. 

2. Unbeschadet ihrer Vertretungsmacht nach außen 
dürfen Stellvertreter die ZEIDNER NACHBARSCHAFT 
nur im Falle der Verhinderung des Nachbarvaters 
vertreten. 

3. Unbeschadet ihrer Vertretungsmacht nach außen 
dürfen der Nachbarvater und die Stellvertreter 
nur im Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes im 
Sinne des § 7 Abs. 1 dieser Satzung handeln. 

 
 
§ 9 Wahlen 
 
Die Wahlen werden nach den in der Wahlordnung der 
„Zeidner Nachbarschaft“ festgesetzten Richtlinien 
durchgeführt. 
1. Beim Richttag, in der Regel alle drei Jahre, wer-

den Wahlen abgehalten. 
2. Vor jeder Wahl werden ein Wahlleiter und zwei 

Wahlhelfer, die selbst nicht für ein Amt kandidie-
ren, bestimmt. Der Vorstand bleibt bis zur Neu-
wahl im Amt. 

3. Es gelten die Abstimmmodalitäten gemäß § 7 
Abs. 2.5.  

4. Der Nachbarvater wird von der Mitgliederver-
sammlung für den Zeitraum bis zum nächsten 
Richttag, also in der Regel für drei Jahre, ge-
wählt. Seine Wiederwahl ist zulässig. 

5. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes werden 
einzeln von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. 



6. Es werden für den Zeitraum bis zum nächsten 
Richttag zwei Kassenprüfer und zwei Ersatzkas-
senprüfer gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des 
Gesamtvorstandes sein.  

7. Die Altnachbarväter werden nicht gewählt. Sie 
sind als Vorgänger des gewählten Nachbarvaters 
Mitglieder des Vorstandes und damit berechtigt, 
an Sitzungen des Vorstandes mit Stimmrecht teil-
zunehmen.  

 
 
§ 10 Auszeichnungen und Ehrungen 
 
1. Die ZEIDNER NACHBARSCHAFT hat das Recht, verdien-

te Mitglieder oder auch Außenstehende für außer-
ordentliche Verdienste um Verein und/oder Hei-
matgemeinde durch besondere Ehrungen auszu-
zeichnen. 

2. Vorschläge hierzu werden an den Vorstand gerich-
tet und nach Prüfung von diesem beschlossen. 

 
 
§ 11 Haftung 
 
Der Verein ZEIDNER NACHBARSCHAFT haftet nur bis zur 
Höhe seines Vermögens. Jede persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen.  
 
 
§ 12 Auflösung 
 
1. Die Auflösung der ZEIDNER NACHBARSCHAFT kann nur 

in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitglie-
derversammlung mit 2/3-Mehrheit der stimmbe-
rechtigten anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. 

2. Bei der Auflösung des Vereins entscheidet die 
Mitgliederversammlung über die weitere Verwen-
dung des Vereinsvermögens. Es darf jedoch nur 
für einen der Erhaltung siebenbürgisch-sächsi-
scher Kulturgüter dienenden Zweck verwendet 
werden. Das Einverständnis des zuständigen Fi-
nanzamtes ist dafür einzuholen. In Frage kom-
mende Einrichtungen sind aus heutiger Sicht: die 
Stiftung Zeiden, das siebenbürgische Kulturzen-
trum in Gundelsheim (d.h. Siebenbürgische Biblio-
thek, Siebenbürgisches Archiv, Siebenbürgisches 
Museum, Siebenbürgen-Institut), aber auch Hei-
matstuben, soweit sie sich durch Satzung dem ge-
nannten Zweck verschrieben haben.  

 
 
§ 13 Schlussbestimmung 
 
1. Die Satzung der „Zeidner Nachbarschaft“ ist je-

dem Vereinsmitglied zuzustellen. 
2. Änderungen dieser Satzung müssen von der Mit-

gliederversammlung mit 3/4-Mehrheit der stimm-
berechtigten anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. 

3. Abweichend zu Abs. 2 wird der Vorstand ermäch-
tigt, alle Schritte zu unternehmen, um die Aner-
kennung der Gemeinnützigkeit der Zeidner Nach-
barschaft zu erlangen.  

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung 
unwirksam sein oder werden, so wird die Rechts-
wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht be-
rührt. Die betreffende Bestimmung ist durch eine 
wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten 
Zweck möglichst nahe kommt. 

 
 
 
Diese Satzung tritt am 17. Juni 2006 in Kraft. 
 
 
Friedrichroda, den 17. Juni 2006 
 

 

Buhn Udo F.G., Nachbarvater 


